
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Dr. Markus Büchler BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 21.03.2019

Lärmschutz entlang des Nordzulaufs des Brenner-Basistunnels

Am Rande des Besuchs des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur An-
dreas Scheuer in Rosenheim am 21.01.2019 kam es zu Protesten der Bevölkerung, die 
unter anderem eine wachsende Lärmbelastung durch mehr Zugverkehr auf der Nordzu-
laufstrecke des Brenner-Basistunnels (BBT) befürchtet. Bei der Plenardebatte im Land-
tag am 21.02.2019 deutete der Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr Dr. Hans 
Reichhart seine Bereitschaft an, den Lärmschutz auf der Bestandsstrecke im Bereich 
Kiefersfelden bis München zu verbessern. Lärmschutzstandards können das gesetzlich 
Vorgeschriebene sehr wohl überschreiten. Das zeigt der Ausbau der Rheintalbahn bei 
Offenburg als Nordzulauf der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) bestehend 
aus Lötschberg-Basistunnel, Gotthard-Basistunnel und Ceneri-Basistunnel. Um die 
Akzeptanz für den ökologisch bedeutsamen Verkehrsträger Schiene und notwendige 
Ausbaumaßnahmen sicherzustellen, muss die Trassenführung der zusätzlichen zwei 
Gleise so gestaltet werden, dass Menschen und Umwelt auch unter Zurückstellung 
haushaltsrechtlicher Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit (§ 7 Bundeshaushaltsordnung – 
BHO) so wenig wie möglich belastet werden (siehe BT-Drs. 18/7364 und 18/7365). 
Gleiches ist beim Brenner-Nordzulauf zu fordern. Im Koalitionsvertrag von CSU und 
FREIEN WÄHLERN steht zum BBT nur: „Beim Brennerzulauf ist zunächst die Erfor-
derlichkeit einer Neubaustrecke nachzuweisen. Bei einem Ausbau wollen wir maximale 
Anwohnerfreundlichkeit, das heißt Lärm- und Landschaftsschutz, vorrangig durch eine 
weitgehende unterirdische Streckenführung.“

Vor diesem Hintergrund frage ich die Staatsregierung:

1.  Wie gedenkt die Staatsregierung, einen Lärmschutzstandard ähnlich wie im Un-
terinntal in Österreich oder im Rheintal bei Offenburg für den Streckenausbau der 
Zulaufstrecken des BBT zu unterstützen?

2.  Was unternimmt die Staatsregierung, um für den Brenner-Nordzulauf in Bayern 
ähnlich gute Beschlüsse des Deutschen Bundestages hinsichtlich des Lärm-
schutzes wie beim Ausbau der Rheintalbahn bei Offenburg als NEAT-Nordzulauf 
herbeizuführen?

3.  Ist der Staatsregierung bekannt, inwieweit das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) solche Anstrengungen unterstützt?

4.  Inwieweit ist die Staatsregierung – vorbehaltlich der Zustimmung des Landtages 
– bereit, Haushaltsmittel des Freistaates zur Mitfinanzierung von Lärmschutz-
maßnahmen mit einem Lärmschutzstandard ähnlich wie im Unterinntal in Öster-
reich oder im Rheintal bei Offenburg entlang der Zulaufstrecken des BBT einzu-
setzen?

5.  Was unternimmt die Staatsregierung, um die Ankündigungen im Koalitionsver-
trag umzusetzen?

6.  Inwieweit ist die Einführung des European Train Control System (ETCS) und 
die damit erwartete Kapazitätssteigerung auf der Brennerzulauf-Bestandsstrecke 
von 20 bis 30 Prozent als erheblicher baulicher Eingriff i. S. d. 16. Bundes-Immis-
sionsschutzverordnung (BImSchV) zu werten?
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7. a) Inwieweit kann aus dem sogenannten TEN-T-Beschluss des Bundestages vom 
28.01.2016 (BT-Drs. 18/7365) ein Anspruch auf Lärmvorsorge nach Neubaustan-
dard für die Bestandsstrecke des Brenner-Nordzulaufs abgeleitet werden?

 b) Falls nicht, inwieweit sieht die Staatsregierung dennoch die Einführung von 
ETCS auf der Bestandsstrecke als günstigen Zeitpunkt für besseren Lärmschutz 
und inwieweit sieht sie den Neubaustandard als zielführend an?

8.  Teilt die Staatsregierung die Einschätzung, dass ein Lärmschutz nach Neubau-
standard unverzichtbar für die Akzeptanz des Aus- bzw. Neubaus des Brenner-
Nordzulaufs ist?

Antwort
des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr
vom 23.04.2019

1.  Wie gedenkt die Staatsregierung, einen Lärmschutzstandard ähnlich wie im 
Unterinntal in Österreich oder im Rheintal bei Offenburg für den Strecken-
ausbau der Zulaufstrecken des BBT zu unterstützen?

2.  Was unternimmt die Staatsregierung, um für den Brenner-Nordzulauf in 
Bayern ähnlich gute Beschlüsse des Deutschen Bundestages hinsichtlich 
des Lärmschutzes wie beim Ausbau der Rheintalbahn bei Offenburg als 
NEAT-Nordzulauf herbeizuführen?

3.  Ist der Staatsregierung bekannt, inwieweit das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) solche Anstrengungen unterstützt?

5.  Was unternimmt die Staatsregierung, um die Ankündigungen im Koalitions-
vertrag umzusetzen?

Die Zuständigkeit für den Ausbau der bundeseigenen Bahnstrecken des Brenner-Nord-
zulaufs liegt beim Bund. Im Juli 2017 haben der Bund und die Infrastrukturunternehmen 
der Deutschen Bahn AG eine Vereinbarung über das Vorgehen bei der Planung und 
Realisierung von Projekten des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege geschlos-
sen, die sogenannte Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung (BUV). Die BUV enthält in 
§ 5 Regeln für eine obligatorische parlamentarische Befassung nach Abschluss der Vor-
planung für ein Projekt bzw. Teilprojekt. Dem Deutschen Bundestag sind neben der 
wirtschaftlichsten Planungsvariante zum Erfüllen der gesetzlichen Anforderungen hin-
sichtlich des Lärmschutzes auch ggf. aufwendigere Planungsalternativen vorzulegen, 
die das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung widerspiegeln. Der Bundestag kann 
dann eine teurere Ausbauvariante befürworten und die Bundesregierung zu den ent-
sprechenden Mehrausgaben ermächtigen. Die Staatsregierung wird auf einen entspre-
chenden Beschluss des Bundestages hinwirken.

4.  Inwieweit ist die Staatsregierung – vorbehaltlich der Zustimmung des 
Landtages – bereit, Haushaltsmittel des Freistaates zur Mitfinanzierung 
von Lärmschutzmaßnahmen mit einem Lärmschutzstandard ähnlich wie 
im Unterinntal in Österreich oder im Rheintal bei Offenburg entlang der 
Zulaufstrecken des BBT einzusetzen?

Die Finanzierungsverantwortung beim Neu- und Ausbau bundeseigener Schienenwege 
liegt alleine beim Bund. Das umfasst auch die Maßnahmen der Lärmvorsorge. Eine 
Mitfinanzierung durch den Freistaat ist nicht vorgesehen. In den Regelungen zur obli-
gatorischen parlamentarischen Befassung gemäß § 5 BUV kommt zum Ausdruck, dass 
der Bund an einer zügigen Realisierung von Bedarfsplanvorhaben interessiert und ge-
gebenenfalls bereit ist, dafür auch mehr Haushaltsmittel einzusetzen als zur Erfüllung 
der gesetzlichen Mindeststandards erforderlich.
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6.  Inwieweit ist die Einführung des European Train Control System (ETCS) 
und die damit erwartete Kapazitätssteigerung auf der Brennerzulauf-Be-
standsstrecke von 20 bis 30 Prozent als erheblicher baulicher Eingriff i. S. d. 
16. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) zu werten?

Die aktuelle Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) gilt für den Bau und die 
wesentliche Änderung von Straßen und Schienenwegen. Die Änderung eines Schie-
nenwegs ist wesentlich, wenn er um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich 
erweitert wird oder durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel 
des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 
3 Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 Dezibel 
(A) in der Nacht erhöht wird. Erfahrungswerte bezüglich der Umrüstung bestehender 
Strecken auf das ETCS liegen in Bayern nicht vor. 

7. a) Inwieweit kann aus dem sogenannten TEN-T-Beschluss des Bundestages 
vom 28.01.2016 (BT-Drs. 18/7365) ein Anspruch auf Lärmvorsorge nach 
Neubaustandard für die Bestandsstrecke des Brenner-Nordzulaufs abge-
leitet werden?

Ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden. In dem Beschluss kommt 
jedoch zum Ausdruck, dass es der Deutsche Bundestag bei besonderer regionaler Be-
troffenheit für geboten und gerechtfertigt erachtet, im Einzelfall im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel einen besonderen – über die gesetzlichen Mindeststandards 
hi nausgehenden – Schutz von Anwohnern und Umwelt zu realisieren. Entsprechend 
sieht die BUV eine obligatorische Befassung des Bundestages vor Beginn der Ent-
wurfs- und Genehmigungsplanung für Bedarfsplanprojekte vor.

 b) Falls nicht, inwieweit sieht die Staatsregierung dennoch die Einführung 
von ETCS auf der Bestandsstrecke als günstigen Zeitpunkt für besseren 
Lärmschutz und inwieweit sieht sie den Neubaustandard als zielführend 
an?

Eine technische Abhängigkeit zwischen der Implementierung von ETCS und Lärm-
schutzmaßnahmen besteht nicht. Beides kann technisch unabhängig voneinander rea-
lisiert werden. Wenn die ETCS-Umrüstung jedoch eine wesentliche Änderung im Sinne 
der Immissionsschutzvorschriften darstellt, folgt daraus die gesetzliche Verpflichtung 
für den Vorhabensträger zu gleichzeitiger Lärmvorsorge. Hinsichtlich der zulässigen 
Immissionsgrenzwerte für den Beurteilungspegel des Schienenlärms besteht kein Un-
terschied zwischen dem Neubau eines Schienenwegs und der wesentlichen Änderung 
eines bestehenden Schienenwegs.

8.  Teilt die Staatsregierung die Einschätzung, dass ein Lärmschutz nach Neu-
baustandard unverzichtbar für die Akzeptanz des Aus- bzw. Neubaus des 
Brenner-Nordzulaufs ist?

Ja. Entsprechend hat die Staatsregierung im Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie 
„maximale Anwohnerfreundlichkeit, das heißt Lärm- und Landschaftsschutz, vorrangig 
durch eine weitgehend unterirdische Streckenführung“ erreichen will.


